
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/5/4 So 2020/03/0003
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.2020

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs1

VwGG §34 Abs1

Rechtssatz

Auf dem Boden der Aufzählung seiner Zuständigkeit in Art. 133 Abs. 1 B-VG ist der VwGH zur Entscheidung über eine

"Beschwerde" in einer Angelegenheit der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht zuständig, und zwar auch nicht über

behauptete disziplinäre Verfehlungen von Justizverwaltungsorganen.
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